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Heute Donnerstag im Landtag: 

Steuer-Entlastung für Familien 
Verbesserte Abzugsmöglichkeiten werden schon für 1976 wirksam 
Alle unteren und mittleren Einkom-
mensschlchten, vor allem aber auch 
Familienvater mit mehreren Kin
dern werden die Haupt-Nutzniesser 
einer Abänderung des Steuergeset
zes sein, welche heute Donnerstag 
vom Landtag in erster Lesung 
durchberaten wird. Ziel der Regie
rungsvorlage ist es, teuerungsbe
dingte Ungerechtigkeiten seit der 
letzten Gesetzesrevision (im Jahre 
1973) aus dem Weg zu räumen. 

Der Gesetzesentwurf wurde von 
der Regierung Ende des Sommers 
ausgearbeitet und  Mitte September 
zur Vernehmlassung an die Wirt-: 
schaftsverbände und Gemeinden 
weitergeleitet, Das Vernehmlas-
sungsverfahren brachte insbe
sondere von Seiten des Arbeitneh
mer-Verbandes interessante Anre
gungen, die jetzt Eingang in die Re
gierungsvorlage fanden. Weitere, 

Pfarrkirche Vaduz: 

Der Stern von 
Bethlehem 
von Josef Gabriel 
von Rheinberger 
Heute Donnerstag um 20.15 
Uhr bringt d e r  Kirchenchor 
Vaduz in Gemeinschaft mit 
d e m  MGV Schaanwald a u s  
Anlass d e r  Verleihung d e s  
J o s e f  Gabriel von Rheinber
ger-Preises d e r  Gemeinde 
Vaduz die Weihnachts-Kanta-
t e  für Chor, Soli und Orgel 
«Der Stern von Bethlehem» 
zur Aufführung. 
Es sind nun genau  75 Jahre ,  
d a s s  Joseph  Gabriel von 
Rheinberger die Augen für 
immer schloss.  Zum Geden
ken a n  se inen grossen  Bür
ger, Musikpädagogen und 
Komponisten schuf, die G e 
meinde Vaduz den  Josef 
Gabriel von Rheinberger-
Preis, der  vom Preisgericht 
anläselich d e r  ersten Verlei
hung d e m  Kirchenchor Va-\ 
duz zugesprochen wurde. — 
D a s s  d e r  Kirchenchor Vaduz 
a u s  diesem Anlass seiner
seits  a ls  Gegengabe  d ie se  
Weihnachts-Kantate noch
mals zu r  Aufführung bringt, '  
unterstreicht sympathisch 
d a s  uneigennützige Wirken 
d ieses  Vereins. — Die Bevöl
kerung möge  diese  gegen
seitige Sympathie durch 
einen zahlreichen Besuch in 
d e r  Pfarrkirche Vaduz erwi
dern, besonders  schon  
deshalb, weil kein Unkosten
beitrag erhoben wird. 

prüfenswerte Impulse gingen auch 
aus den Gesprächsrunden der FBP-
Mandatsträgern mit Bürgern in den 
verschiedenen Gemeinden aus. Si
cher wird der eine oder andere Vor
schlag heute auch Gegenstand der  
diesbezüglichen Debatte im Landtag 
sein. 

Erhöhung der Abzugsmöglichkeiten 
um 20 Prozent 
Seit der  letzten Gesetzesänderung 
im Jahre 1973 betrug die Teuerung 
gemäss Landesindex der Konsumen
tenpreise 19,2 Prozent. Mit anderen 
Worten: Gehaltserhöhungen in die
sem Rahmen reichten zwar aus um 
die Teuerung aufzufangen, stellten 
darüberhinaus aber keine realen 
Erhöhungen des Erwerbes dar. Dies 
trifft vor  allem für die unteren und 
mittleren Einkommen zu, die nach
weislich in viel stärkerem Masse für 
die Deckung der notwendigen Le
benshaltungskosten eingesetzt wer
den müssen, als die hohen Einkom
men. Aus diesen} Grunde suchte die 
Regierung den Weg zur gerechteren 
Steuerbelastung, auch nicht einfach 
über eine Hinaufsetzung der Pro
gressionsskala, sondern über eine 
Verbesserung der Abzugsmöglich
keiten, die im Durchschnitt um 2 0  
Prozent erhöht werden. Die verbes
serten Abzugsmöglichkeiten für ef
fektive Aufwendungen, die dem 
Lebensunterhalt dienen, wirken sich 
insbesondere bei den unteren und 
mittleren Erwerbsschichten spürbar 
steuermildernd aus. 

Diese Abzugsmöglichkeiten 
wurden verbessert: 
Neben anderen Entlastungen, auf 
die wir nachstehend noch zu spre
chen kommen, wurden folgende Ab
zugsmöglichkeiten in der Regie
rungsvorlage verbessert: 
9 Der Haushaltsabzug von 2000 auf 
2400 Franken bei Steuerpflichtigen 
ohne eigenen Haushalt und von 

4000 auf-4800 Franken für Steuer
pflichtige mit eigenem Haushalt. 
£ Pro Kind können neu 1450 Fran
ken (bisher 1200 Franken) von der 
Steuer abgezogen werden. Für un
terstützte Personen erhöht sich die 
Abzugsmöglichkeit von 700 auf 850 
Franken; Versicherungsprämien 
können neu bis zu 1000 Franken ab
gezogen werden. 
O Mehr als bisher, nämlich 7200 
Franken statt  6000 Franken können 
Eltern auch an Ausbildungskosten 
für ihre Kinder pro Jahr abziehen, 

Neuer Roman: 

Der Mann aus 
dem Dunkel 
Beginn in der heutigen 
Ausgabe 
Nach längere^ P a u s e  begin
nen wir auf Seite21 de r  heuti
g e n  Ausgabe wieder mit dem 
Abdruck eines Fortsetzungs
romans. Wir hoffen, d a s s  wir 
mit d e r  Wahl d e s  spannen
d e n  Krimis «Der Mann a u s  
d e m  Dunkel» (von Hans 
Peregrin) eine g u t e  Wahl ge 
troffen und damit d e m  viel
seitigen Wunsch j e n e r  Leser
kreise entsprochen h ä t  
die immer wieder  nach 
einem neuen Roman im 
Volksblatt fragten. Das  Drän
g e n  hatte Erfolg. Heute be
ginnt er. 

die ungedeckten Krankheitskosten 
können bis zu 3600 Franken abge
setzt werden. N e u  ist auch der  
Abzug von Zahnbehandlungskosten 
bis zu 300 Franken pro J a h r  und 
Familienmitglied. 

Erwerb von Schülern, Lehrlingen, 
Studenten und Ehefrauen 
Die steuerfreie Erwerbsgrenze für 
Schüler, Lehrlinge und Studenten 
wird v o n  4000 auf 4800 Franken an
gehoben. Erheblich angehoben wur
de auch der  progressionsfreie Er
werb der Ehefrau, nämlich von bis
her 6000 Franken auf künftig 10 000 
Franken pro Jahr .  
# Die Regierung erachtet die Hin
aufsetzung dieses Betrages vor al
lem deshalb als gerechtfertigt, weil 
Ehefrauen in vielen Fällen zur Be
streitung der gemeinsamen Lebens
haltungskosten und 'zur Mitfi
nanzierung von Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen auf einen 
zusätzlichen Erwerb angewiesen 
sind. 
Neu: Rabatt für vorausbezahlte 
Lohnsteuer 
Im Gegensatz zu den Selbständiger
werbenden, der seine Steuern erst 
ein Jahr  nach der Steuererklärung 
zahlen muss, wird dem unselbstän
digen Arbeitnehmer meist schon der 
grössere Teil seiner Steuern von 
vorneherein abgezogen und im vor
aus bezahlt. Um diese Ungleich
behandlung in Zukunft zu vermei
den, schlägt die Regierung vor, dass 
Arbeitnehmern in Zukunft ein 2pro-
zentiger Vorauszahlungsrabatt auf 
die bereits im voraus entrichtete 
Lohnsteuer gewährt wird. 
Auswirkungen für 
Land und Gemeinden 
In ihrem Bericht an den Landtag 
kommt die Regierung zum Schluss, 
dass die Neuerungen im Steuerge
setz einen Ausnahmen-Entfall von 
rund 900 000 Franken für das Land 
und von 1,2 Millionen Franken für 
die Gemeinden zur Folge haben 
wird. Nach Meinung der Regierung 
muss alles unternommen werden um 
«die Steuerausfälle auf der Aus
gabenseite einzusparen». 

Die Frage des Arbeitnehmers: 

Anspruch auf Gratifikation? 
Angesichts der auf uns zukommen
den Welhnachtsfeiertage beschäf
tigen sich viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Lande mit der 
Frage, ob die Weihnachts-Gratifika
tion auch dieses Jahr wiederum im 
gewohnten Rahmen ausbezahlt wird. 
In vielen Familienbudgets ist die 
Gratifikation bereits einkalkuliert. In 
welchen Fällen besteht nun ein 
Anspruch auf Auszahlung einer 
Weihnachtsgratifikation und wie 
hoch soll sie ausfallen? 
Grundsätzlich ist festzuhalten, d a s s  
sich d i e  Gratifikation in den  letzten 
Jahren  praktisch überall eingebür
ger t  ha t  und somit zu einem eigentli
chen Bestandteil d e s  Lohnes gewor
d e n  ist. Obwohl e s  sich hier vielfach 
noch um eine freiwillige Leistung d e s  
Arbeitgebers handelt, würde ein Aus
bleiben d e r  Gratifikation für viele Ar
beitnehmer eine Härte bedeuten.  
% Eine zwingende Verpflichtung zur 
Ausrichtung einer Gratifikation oder 
eines 13. Monatslohnes besteht Je
doch nur dort, wo dies durch 
Normalarbeitsvertrag, Gesamtar
beitsvertrag Oder betriebsinterne 
Verabredungen festgelegt Ist. 

In d e n  nachfolgenden Berufsspar
ten bes tehen  gesamtarbeitsverträg

liche Verabredungen ü b e r  d ie  Grati
fikation: 
# Metallindustrie — voller 13. Mo
natslohn, bzw. bei unvollständigem 
Dienstjahr pro rata Anspruch auf den  
13. Monatslohn. 
# Bau- und Baunebengewerbe, An-
spruch auf 8 Prozent d e s  Bruttoloh-

. r i f ® :  m *  
nes bzw. bei vollem .Dienstjahr 
Anspruch auf einen ganzen  Monats
lohn. 
% Schreinergewerbe. Gratifikations-
Anspruch 5 Prozent des Bruttoloh
nes. 
O Transportgewerbe, 4 bis 6 Pro
zent des Jähresbruttolohnes, nach 
Dienstjahren abgestuft. (1. und 2. 
Dienstjahr 4 Prozent, 3. und 4. 
Dienstjahr 5 Prozent, ab dem 5. 

Dienstjahr 6 Prozent.) 
In den  drei letztgenannten Berufs
spar ten  besteht zudem die Bedin
gung, d a s s  d e r  Arbeitnehmer zum 
Zeitpunkt d e r  Fälligkeit d e r  Gratifi
kation in ungekündigtem Arbeitsver
hältnis s tehen  muss und d a s  Ar
beitsverhältnis mindestens s ieben 
Monate (Baugewerbe) bzw. s e c h s  
Monate (Transportgewerbe) gedauer t  
hat. 
Der Anspruch auf die Gratifikation 
bes teht  in d e n  vorerwähnten Gewer
bespar ten  auch  dann, wenn d a s  Ar
beitsverhältnis infolge Arbeitsmangel 
vorzeitig aufgelöst wird. 
Wie bereits eingangs angedeutet ,  be 
steht  in vielen Arbeitsverhältnissen 
d e r  Anspruch auf die  Gratifikation, 
ode r  auf d e n  13. Monatslohn auf 
Grund interner Verabredungen o d e r  
Zusicherungen.  
Wo keine speziellen Abmachungen 
vorhanden  sind, hängt  die Auszah
lung einer  Weihnachtsgratifikation 
oft vom wirtschaftlichen Erfolg d e s  
Unternehmens im abgelaufenen J a h r  
ab. Die Erfahrung lehrt, d a s s  d ie  
liechtensteinischen Arbeitgeber in 
d e r  Regel g e r n e  bereit sind, Gratifi
kationen im Rahmen ihrer Möglich
keiten auszurichten. 
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Heute im 
Volksblatt 
Residenzstädtchen in 
ländlicher Umgebung 
Neuer Zonenplan und neue 
Bauordnung für Vaduz 
(Seite 3) 
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anschluss 
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Schnellstrasse erst 1985 
(Seite 15) 
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Hochschulsonntag 
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Fribourg (Seite 11) 

Eine Frau 
als «Kommissar» 
Jubiläum und Neuerungen 
bei der «Wache» In Vaduz 
(Seite 13) 

Träne im Knopfloch 
Gespräch mit Harald Lelpnitz 
(Seite 19) 

Unterhaltung 
Hinwelse auf Kino -und TV-
Programme, Kreuzworträtsel 
(Seite 17) 

Kultur als Vergnügen 
Passivkonzert der 
Harmoniemusik Triesenberg 
(Seite 5) 

Guten Appetit 
Neue Rubrik: «Volksbiatt»-
Menü-Vorschläge (Seite 4) 

Findige Schüler 
Eine Zuschrift 
aus der UdSSR (Seite 2) 

Sportberichte 
(Selten 7/9) 

Weltgeschehen 
(Seite 24) 

Weihnachts-
Märchen 
Heute dritte Folge 
Für unsere kleinen Leser ha
ben  wir am vergangenen 
Dienstag mit de r  Veröffentli
chung eines  Weihnachtsmär
chens  in Bildern begonnen.  
Die dritte Folge findet ihr auf 
Seite 3 d e r  heutigen Volks
blatt-Ausgabe. 

HAUPTAGENTUR 
für das 
Fürstentum 
Liechtenstein 

Beratung In allen 
Versicherungsfragen 

Norman Schädler 
Am Schrägen Weg 34 
9490 Vaduz 
Telefon 075/212 54 


